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B E S C H L U S S 

des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V 
in seiner 455. Sitzung am 11. Dezember 2019  

zur Änderung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM) 

mit Wirkung zum 1. Januar 2020 

Änderung der fünften Bestimmung zum Abschnitt 30.2.2 EBM

5.  Die Gebührenordnungspositionen 30216 und 30218 können nur von
   einem Arzt berechnet werden, der von der zuständigen
  Kassenärztlichen Vereinigung eine Genehmigung zur Durchführung der
 hyperbaren Sauerstofftherapie besitzt. Die Genehmigung wird erteilt,
 wenn die Anforderungen der Vereinbarung von
  Qualitätssicherungsmaßnahmenvereinbarung nach § 135 Abs. 2
 SGB V zur Hhyperbaren Sauerstofftherapie bei diabetischem
 Fußsyndrom gemäß § 135 Abs. 2 SGB V (bis zum Inkrafttreten der
 Qualitätssicherungsvereinbarung Hyperbare Sauerstofftherapie
 gilt: "wenn die Anforderungen des Anhangs zum Abschnitt 30.2.2")
 erfüllt sind.
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